
Teil A: PlANZeiCHNUNG

DIE KATASTERGRUNDLAGE IST IM ORIGINAL BESTÄTIGT. 
Stand Katastergrundlage: 04.03.2015

PlANZeiCHeNerläUTerUNG
GELTUNGSBEREIch
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

ALLGEMEINES WOhNGEBIET (WA)
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 4 BAUNVO)

SONSTIGES SONDERGEBIET (SO)
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 11 BAUNVO)

GrZ GRUNDfLÄchENzAhL
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 19 BAUNVO)

WHmax.
höhE DER BAULIchEN ANLAGEN; hIER: MAxIMALE WANDhöhE
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 18 BAUNVO)

ii zAhL DER VOLLGESchOSSE
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 20 BAUNVO)

o, eD OffENE BAUWEISE; NUR EINzEL- UND DOppELhÄUSER zULÄSSIG
(§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 2 BAUNVO)

a ABWEIchENDE BAUWEISE
(§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 4 BAUNVO)

BAUGRENzE
(§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB UND § 23 ABS. 3 BAUNVO)

öffENTLIchE VERKEhRSfLÄchE
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

p pRIVATE GRüNfLÄchE
(§ 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB)

Art der bauli-
chen Nutzung

Gebäudehöhe/ 
Vollgeschosse

Grundflächen-
zahl

Bauweise

- -

ERLÄUTERUNG DER NUTzUNGSSchABLONE

3. BAUWeise
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 22 BAUNVO

für das Allgemeine Wohngebiet wird eine offene 
Bauweise gem. § 22 Abs. 2 BauNVO festgesetzt. Eine 
Gebäudelänge von 50 m darf nicht überschritten 
werden. Der seitliche Grenzabstand ist einzuhalten. 
Als hausformen sind nur Einzel- und Doppelhäuser 
zulässig.
Bauliche Anlagen (z.B. Gewächs- und Treibhäuser) 
innerhalb des Sonstigen Sondergebietes dürfen in 
abweichender Bauweise gem. § 22 Abs. 4 BauNVO 
errichtet werden. Der seitliche Grenzabstand ist ein-
zuhalten. In der abweichenden Bauweise darf eine 
Gebäudelänge von 50 m überschritten werden. 

4. ÜBerBAUBAre UND NiCHT ÜBerBAUBAre 
GrUNDsTÜCksfläCHeN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 23 BAUNVO

Siehe plan.
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im 
Bebauungsplangebiet durch die festsetzung von 
Baugrenzen bestimmt. Gem. § 23 Abs. 3 BauNVO dür-
fen Gebäude und Gebäudeteile die Baugrenze nicht 
überschreiten. Demnach sind die Gebäude innerhalb 
des im plan durch Baugrenzen definierten Standortes 
zu errichten. Ein Vortreten von Gebäudeteilen in 
geringfügigem Ausmaß kann ausnahmsweise zugelas-
sen werden.
Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind 
untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen 
(§ 14 BauNVO) zulässig, die dem Nutzungszweck 
der in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke oder 
des Baugebiets selbst dienen und seiner Eigenart 
nicht widersprechen (z.B. befestigte zufahrten und 
zugänge, Wege sowie alle sonstigen für die ordnungs-
gemäße Ausübung der zulässigen Nutzungen erforder-
lichen Einrichtungen). Die Ausnahmen des § 14 Abs. 2 
BauNVO gelten entsprechend.

5. HöCHsTZUlässiGe ZAHl Der 
WoHNUNGeN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 6 BAUGB

Je Wohngebäude sind maximal zwei Wohnungen 
zulässig.

6. öffeNTliCHe VerkeHrsfläCHe
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

Siehe plan.
Die bestehende Verkehrsfläche wird als öffentliche 
Verkehrsfläche festgesetzt.

7. PriVATe GrÜNfläCHe
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB

Siehe plan.

8. GreNZe Des räUmliCHeN 
GelTUNGsBereiCHes
GEM. § 9 ABS. 7 BAUGB

Siehe plan.

1. ArT Der BAUliCHeN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB; §§ 1-14 
BAUNVO

1.1 AllGemeiNes WoHNGeBieT (WA)
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB  
I.V.M. § 4 BAUNVO

zulässig sind:

ausnahmsweise zulässig sind:

nicht zulässig sind:

Siehe plan.

gem. § 4 Abs. 2 BauNVO

1. Wohngebäude,
2. nicht störenden handwerksbetriebe,
3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesund-

heitliche und sportliche zwecke.

gem. § 4 Abs. 3 BauNVO

1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
2. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,
3. Anlagen für Verwaltungen.

gem. § 4 Abs. 2 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO

1. Die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden,
2. Schank- und Speisewirtschaften.

gem. § 4 Abs. 3 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 
BauNVO

1. Gartenbaubetriebe,
2. Tankstellen.

1.2 soNsTiGes soNDerGeBieT (so); 
ZWeCkBesTimmUNG: GArTeN- UND 
lANDsCHAfTsBAU
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB  
I.V.M. § 11 BAUNVO

zulässig sind:

Siehe plan.

1. Ein Betrieb für Garten- und Landschaftsbau 
mit haushaltsnahen und handwerklichen 
Dienstleistungen,

2. Gewächs- und Treibhäuser,
3. pflanzbeete,
4. Lagerflächen und Lagerräume,
5. funktions- und Nebenräume,
6. Verwaltungsräume,
7. Aufenthalts-/ Sozialräume für personal,
8. Nebenanlagen,
9. Stellplätze,
10. Werbeanlagen,
11. alle sonstigen der zweckbestimmung des 

Gebietes entsprechenden und für den ordnungs-
gemäßen Betrieb erforderlichen Einrichtungen.

Eine Wohnnutzung jeglicher Art ist unzulässig.

2. mAss Der BAUliCHeN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. §§ 16-21A BAUNVO

2.1 GrUNDfläCHeNZAHl
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 19 BAUNVO

Die Grundflächenzahl (GRz) für das Allgemeine 
Wohngebiet wird gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. 
§ 19 Abs. 1 und 4 BauNVO auf 0,4, die des Sonstigen 
Sondergebietes auf 0,8 festgesetzt. 

Bei der Ermittlung der Grundfläche sind die 
Grundflächen von

1. Garagen und Stellplätzen mit ihren zufahrten,
2. Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO,
3. baulichen Anlagen unterhalb der Gelände-

oberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich 
unterbaut wird,

mitzurechnen.

2.2 HöHe BAUliCHer ANlAGeN
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 18 
BAUNVO

Die zulässige Wandhöhe (Whmax.) der innerhalb des 
Sonstigen Sondergebietes errichteten baulichen 
Anlagen wird auf maximal 5 m begrenzt.
Die Wandhöhe wird gemessen von der Oberkante des 
Erdgeschossfußbodens bis zum Schnittpunkt der äuße-
ren Wandfläche mit der Unterkante der traufseitigen 
Dachkonstruktion, bei flachdächern mit der Oberkante 
der Dachhaut.

2.3 ZAHl Der VollGesCHosse
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 20 
BAUNVO

Die Gebäudehöhe innerhalb des Allgemeinen 
Wohngebietes wird auf zwei Vollgeschosse (gem. 
Landesbauordnung) als höchstmaß begrenzt.

Teil B: TexTTeil
Festsetzungen (§ 9 BaugB + BaunVO)

für die Verfahrensdurchführung und die festset-
zungen des Bebauungsplanes gelten u.a. folgende 
Gesetze und Verordnungen:

•	 Baugesetzbuch in der fassung der Bekannt-
machung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 
2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Ge-
setzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722).

•	 Baunutzungsverordnung in der fassung der Be-
kanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 
132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548).

•	 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleit-
pläne und die Darstellung des planinhalts (plan-
zeichenverordnung - planzV) vom 18. Dezember 
1990 (BGBI. I S. 58), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 
1509).

•	 Saarländische Landesbauordnung (LBO) (Art. 1 
des Gesetzes Nr. 1544) vom 18. februar 2004, 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 15. Juli 
2015 (Amtsbl. I S. 632).

•	 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom 
29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 Absatz 100 des Gesetzes vom 07. 
August 2013 (BGBl. I S. 3154).

•	 Gesetz zum Schutz der Natur und heimat im 
Saarland - Saarländisches Naturschutzgesetz 
- (SNG) - vom 05. April 2006 (Amtsbl. 2006 S. 
726), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 28. 
Oktober 2008 (Amtsbl. 2009 S. 3).

•	 Saarländisches Denkmalschutzgesetz (SDschG) 
(Art. 1 des Gesetzes Nr. 1554 zur Neuordnung 
des saarländischen Denkmalrechts) vom 19. Mai 
2004 (Amtsbl. S. 1498), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Juni 2009 (Amts-
blatt S. 1374).

•	 Saarländisches Wassergesetz (SWG) vom 28. 
Juni 1960 in der fassung der Bekanntmachung 
vom 30. Juli 2004 (Amtsbl. S. 1994), zuletzt ge-
ändert durch das Gesetz vom 3. Dezember 2013 
(Amtsbl. I 2014 S. 2).

•	 Saarländisches Gesetz zur Ausführung des Bun-
des-Bodenschutzgesetzes (Saarländisches Boden-
schutzgesetz - SBodSchG) (Artikel 1 des Gesetzes 
Nr. 1496) vom 20. März 2002, zuletzt geän-
dert durch das Gesetz vom 21. November 2007 
(Amtsbl. S. 2393).

•	 § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes 
(KSVG) des Saarlandes in der fassung der Be-
kanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 
682), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 17. 
Juni 2015 (Amtsbl. I S. 376).

gesetzliche grundlagen

•	 Nach § 39 Abs. 5 punkt 2 BNatSchG ist es verboten, Bäume, die außerhalb des Waldes und von Kurzum-
triebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, hecken, lebende zäune, Gebüsche und 
andere Gehölze in der zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden, zu roden oder auf den 
Stock zu setzen.

•	 Baudenkmäler und Bodendenkmäler sind nach heutigem Kenntnisstand von der planung nicht betroffen. 
Auf die Anzeigepflicht und das befristete Veränderungsverbot bei Bodenfunden gem. § 12 SDSchG wird 
hingewiesen. Die südlich des Geltungsbereiches verlaufende höckerlinie ist gem. § 2 Abs. 7 SDschG un-
mittelbar durch das Denkmalschutzgesetz geschützt, wird aber nicht überplant. Somit kann jegliche Beein-
trächtigung ausgeschlossen werden.

•	 Der flächennutzungsplan der Gemeinde Saarwellingen ist im Wege der Berichtigung anzupassen.

•	 Der Geltungsbereich befindet sich im Bereich einer ehemaligen auf Steinkohle und Eisenerz verliehenen 
Konzession. Bei späteren Ausschachtungsarbeiten ist auf Anzeichen von altem Bergbau zu achten und ggfs. 
Mitteilung beim Oberbergamt des Saarlandes zu machen.

•	 Sind im plangebiet Altlasten oder altlastenverdächtige flächen bekannt oder ergeben sich bei späteren 
Bauvorhaben Anhaltspunkte über schädliche Bodenveränderungen, besteht gemäß § 2 Abs. 1 Saarländi-
sches Bodenschutzgesetz (SBodSchG) die Verpflichtung, die untere Bodenschutzbehörde des Landesamtes 
für Umwelt- und Arbeitsschutz zu informieren.

hinWeise

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit §§ 49-54 Landeswassergesetz)

Die Abwasserbeseitigung im Sonstigen Sondergebiet kann unverändert beibehalten werden.
Im Allgemeinen Wohngebiet kann zur Reinigung der anfallenden Schmutzabwässer eine dezentrale biologi-
sche Kleinkläranlage auf dem Baugrundstück errichtet werden. Das auf den versiegelten flächen anfallen-
de und nicht schädlich verunreinigte Niederschlagswasser ist zu sammeln und im Rahmen einer partiellen 
Brauchwassernutzung zu nutzen. hierzu ist eine zisterne mit einem Speichervolumen von mindestens 4.000 
Litern zu verbauen. überschüssiges Niederschlagswasser ist dezentral auf den Grundstücksflächen über die 
belebte Bodenzone zu versickern.

örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 85 Abs. 4 LBO)

Erneuerbare Energien:
•	 Die Errichtung von Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie (photovoltaik, Solare Wärmenutzung) auf den 

Dachflächen ist zulässig.

Festsetzungen auFgrund
landesrechtlicher VOrschriFten

(§ 9 aBs. 4 BaugB i.V.m. lBO und sWg)

Bearbeitet im Auftrag der 
Gemeinde Saarwellingen

Stand der planung: 20.11.2015 
sATZUNG 
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Zum Rotwäldchen
Bebauungsplan in der Gemeinde Saarwellingen,  
Ortsteil Saarwellingen
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PlANGeBieT

Die digitale Liegenschaftskarte entstand durch manuelles Digitalisieren der analogen Liegenschaftskarte. Durch Transformationsberechnungen wurde eine 
blattschnittfreie und homogene Liegenschaftskarte erzeugt. Demzufolge kann die Genauigkeit der digitalen Liegenschaftskarte auch nur der Genauigkeit der 
zugrunde gelegenen, analogen Liegenschaftskarte entsprechen. Werden aus der digitalen Liegenschaftskarte Koordinaten entnommen, muss für jede weitere 
Verwendung beachtet werden, dass die Genauigkeit im besten falle die der grafischen Koordinaten (präsentationskoordinaten) entspricht. Auch sonstige 
Maße (Spannmaße), die aus der digitalen Liegenschaftskarte abgeleitet werden, sind unter diesem Gesichtspunkt zu beurteilen. (Quelle: LVGL); Digitale 
Kartengrundlage: Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung.

VerFahrensVermerke
•	 Der Gemeinderat der Gemeinde Saarwellingen 

hat am 26.03.2015 die Einleitung des Verfahrens 
zur Aufstellung des Bebauungsplanes „zum Rot-
wäldchen“ beschlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

•	 Der Beschluss, diesen Be bau ungs plan aufzustel-
len, wurde am 09.07.2015 ortsüblich bekannt 
gemacht (§ 2 Abs.1 BauGB).

•	 Es wird bescheinigt, dass die im räumlichen Gel-
tungsbereich des Bebau ungs planes gelegenen 
flurstücke hinsichtlich ihrer Grenzen und Bezeich-
nungen mit dem Liegen schaftskataster überein-
stimmen.

•	 Der Bebauungsplan wird gem. § 13a BauGB 
(Bebauungspläne der Innenentwicklung) im be-
schleunigten Verfahren aufgestellt. Gem. § 13a 
Abs. 3 und 4 BauGB wird eine Umweltprüfung 
nicht durchgeführt.

•	 Der Gemeinderat der Gemeinde Saarwellingen 
hat in seiner Sitzung am 25.06.2015 den Ent-
wurf gebilligt und die öffentliche Auslegung des 
Bebauungsplanes „zum Rotwäldchen“ beschlos-
sen (§ 13a BauGB, § 13 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 3 
Abs. 2 BauGB).

•	 Der Entwurf des Bebauungs planes, bestehend 
aus der planzeichnung (Teil A) und dem Textteil 
(Teil B) sowie der Begründung, hat in der zeit 
vom 20.07.2015 bis einschließlich 20.08.2015 
öffentlich ausgelegen (§ 13a BauGB i.V.m. § 3 
Abs. 2 BauGB).

•	 Ort und Dauer der Auslegung wurden mit dem 
hinweis, dass Stellungnahmen während der Aus-
legungsfrist von jedermann schriftlich oder zur 
Niederschrift abgegeben werden können, dass 
nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
bei der Beschlussfassung über den Bebauungs-
plan unberücksichtigt bleiben können, ein Antrag 
nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzu-
lässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend 
gemacht werden, die vom Antragsteller im Rah-
men der Auslegung nicht oder verspätet geltend 
gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht 
werden können, am 09.07.2015 ortsüblich be-
kannt gemacht (§ 13a BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 
BauGB).

•	 Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sowie die Nachbargemeinden wurden 
mit Schreiben vom 09.07.2015 von der Aus-
legung benachrichtigt (§ 13a BauGB i.V.m. § 3 
Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB und § 2 
Abs. 2 BauGB). Ihnen wurde eine frist bis zum 
20.08.2015 zur Stellung nahme eingeräumt.

•	 Während der öffentlichen Auslegung gingen sei-
tens der Behörden und der sonstigen Träger öf-

fentlicher Belange, der Nachbargemeinden sowie 
der Bürger Anregungen und Stellungnahmen ein. 
Die Abwägung der vorgebrachten Bedenken und 
Anregungen erfolgte durch den Gemeinderat am 
19.11.2015. Das Ergebnis wurde denjenigen, die 
Anregungen und Stellungnahmen vorgebracht 
haben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB). 

•	 Der Gemeinderat hat am 19.11.2015 den Bebau-
ungsplan „zum Rotwäldchen“ als Satzung be-
schlossen (§ 10 Abs. 1 BauGB). Der Bebauungs-
plan besteht aus der planzeichnung (Teil A) und 
dem Textteil (Teil B) sowie der Begründung.

•	 Der Bebauungsplan „zum Rotwäldchen“ wird 
hiermit als Satzung ausgefertigt.

 Saarwellingen, den 20.11.2015

 (philippi)
 Bürgermeister

•	 Der Satzungsbeschluss wurde am 26.11.2015 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
In dieser Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit 
der Einsichtnahme, die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 
sowie auf die Rechtsfolgen des § 215 BauGB, 
ferner auf fälligkeit und Erlöschen der Entschädi-
gungsansprüche gem. § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4 BauGB und auf die Rechtsfolgen des 
§ 12 Abs. 6 KSVG hingewiesen worden.

•	 Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebau-
ungsplan „zum Rotwäldchen“, bestehend aus 
der plan zeich nung (Teil A) und dem Textteil (Teil 
B) sowie der Begründung, in Kraft (§ 10 Abs. 3 
BauGB).

 Saarwellingen, den 30.11.2015

 (philippi)
 Bürgermeister
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